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MERKBLATT FÜR KIRCHLICHE TRAUUNGEN 

in der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Teinach-Zavelstein 
für Brautpaare unserer Kirchengemeinde 

 

 
 
Liebes Brautpaar, 
 
 

wir freuen uns, dass Sie nach der Standesamtlichen Eheschließung noch ganz bewusst vor 
Gott "JA" zueinander sagen und ihn um seinen Segen für Ihren gemeinsamen Lebensweg 
bitten wollen. 
 

 
Zuständigkeit für Ihre Kirchliche Trauung:  Zuständig für Ihre Kirchliche Trauung ist 
zuerst der Pfarrer oder die Pfarrerin Ihres Heimatortes. Bevor Sie Lokalitäten anmieten, sollte 
der Termin mit dem Pfarramt abgesprochen werden. Der Pfarrer wird den Gottesdienst mit 
Ihnen vorbesprechen und vorbereiten. Dieser Gottesdienst wird nach der Trau-Ordnung der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg gefeiert.  
 
Blumenschmuck:  Den Blumenschmuck für die Kirche organisieren Sie bitte in eigener Regie 
und auf eigene Kosten. Bitte nehmen Sie wegen der Details frühzeitig mit der Mesnerin 
Kontakt auf (über das Pfarramt oder auf der Homepage). 
 
Fotografieren und Filmen: Videoaufnahmen vom Traugottesdienst sind möglich - 
Diskretion wie bei einer Theateraufführung vorausgesetzt. Sehr bewährt hat sich die 
Platzierung einer Kamera auf der Empore - hier hat man den besten Überblick. 
Weitere Aufnahmen mit Film- oder Fotokameras sind nur beim Ein- und Auszug möglich. 
Das Fotografieren und Filmen bei Segnungen ist in unserer Landeskirche grundsätzlich nicht 
gestattet.  
 
Musik: Der Organist/die Organistin übernimmt die Liedbegleitung und das von ihm/ihr 
ausgewählte Vor- und Nachspiel. Sollten Sie darüber hinaus Sonderwünsche haben, sprechen 
Sie diese bitte direkt mit dem Organisten/der Organistin ab. Die Mehrkosten sind dann direkt 
mit ihm/ihr abzurechnen.  
Musikgruppen sind für alle Regelungen (z.B. Meldungen, GEMA, Erlaubnisse, Gebühren)  
selbst verantwortlich. 
Sicherlich gestalten Sie gerne ein individuelles Liedblatt für Ihre Trauung. Ansonsten stehen 
unsere Evangelischen Gesangbücher für den Gottesdienst zur Verfügung.  
 
Konfessions-verbindende Paare:  Wenn eins von Ihnen der röm.-katholischen Kirche 
angehört, legt es sich nahe, beizeiten bei Ihrem zuständigen Katholischen Pfarramt die 
Dispense einzuholen. In diesem Zusammenhang können Sie dann auch überlegen, ob Sie eine 
Trauung wünschen mit dem jeweils anderskonfessionellen Geistlichen zusammen: evangelisch 
in der Evangelischen Kirche mit evangelischer Trauliturgie oder katholisch in der Katholischen 
Kirche mit katholischer Trauliturgie. 
 



Blumen/Reis streuen:  Das Blumen- oder Reis-Streuen ist nur ausnahmsweise und nur 
nach Rücksprache mit der jeweiligen Mesnerin erlaubt. 
 
Gottesdienst-Opfer:   Das Opfer, das wir am Ausgang einsammeln, ist für die Aufgaben der 
Kirchengemeinde Bad Teinach-Zavelstein bestimmt. Wir geben dieses Opfer vollständig an das 
Projekt des Kinderwerks Lima „Kinderspeisung plus“ weiter.  
Wenn das Brautpaar einen anderen Opferwunsch hat, sollte dieser auf dem Anmeldeformular 
angegeben werden. 
 

Zufahrt zur St. Georgs-Kirche Zavelstein:  Die Zufahrt zur St. Georgs-Kirche in Zavelstein 
ist für Anlieger gestattet, aber es gibt keine öffentlichen Parkplätze; Brautpaare können an der 
Kirche vorfahren; ebenso ist es möglich, dass Menschen mit Gehbehinderung zur Kirche 
gefahren werden. Rettungswege und die Zufahrten der Anwohner müssen in jedem Fall frei 
bleiben. Bitte weisen Sie Ihre Gäste unbedingt darauf hin, dass sie ihre Autos nicht im 
„Städtle“, der Straße zur Kirche, abstellen, sondern außerhalb. 
 

Verbindliche schriftliche Anmeldung:  Melden Sie Ihren Wunsch für Ihre Kirchliche 
Trauung mit dem vollständig ausgefüllten Formular bitte im Original schriftlich bei uns an; 
nach der Prüfung bestätigen wir Ihnen die Terminierung.  
 

Am Sonntag vor Ihrem Trauungstermin wird in unserer Gemeinde bekannt gegeben, dass 
Sie Ihre Kirchliche Trauung feiern. Weil es dabei namentlich um Sie beide geht, laden wir Sie 
herzlich ein, diesen Gottesdienst mitzufeiern. 
 

Nach vollzogener Trauung benötigen wir das Original der Trauanmeldung und die 
Urkunde Ihrer Standesamtlichen Hochzeit für unsere Ablage. Bitte teilen Sie dies der- 
bzw. demjenigen mit, die/der die Trauung durchführt.    
 

Andere als Evangelische Kirchliche Trauungen: 
In unseren Kirchen ist es möglich, dass auch andere als Evangelische Trau-Gottesdienste 
gefeiert werden; dies setzt aber voraus, dass dies ein Gottesdienst einer Mitgliedskirche der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Baden-Württemberg ist, der von einem/r ihrer 
ordinierten Geistlichen geleitet wird. 
 
Wir hoffen, diese Punkte sind Ihnen bei der weiteren Planung eine Hilfe.  
 
Falls Sie Rückfragen haben, dürfen Sie sich gerne bei uns melden. 
 

Ihnen beiden und all denen, die mit Ihnen planen, wünschen wir von Herzen wachsende 
Vorfreude auf den Tag Ihrer Hochzeit und Gottes Segen für Ihre Kirchliche Trauung (und 
natürlich auch für die Zeit danach). 
 
 
Seien Sie freundlich gegrüßt 
 
Ihre Pfarrer 
Thomas Moser und Matthias Schmidt 

 


